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1. Auftrag und Vorgehen 
Der Grosse Rat hat die Bildungs- und Kulturkommission (BKK) mit Beschluss vom 14. Mai 2014 
mit der Vorberatung des Ratschlags "Änderung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 betreffend 
Nachvollzug der Reorganisation im Erziehungsdepartement, personalrechtliche Anpassungen, 
Fachgruppen und Fachkonferenzen, Privatschulen, HSK-Unterricht und Privatunterricht, 
Unterstützungsangebote sowie weitere Anpassungen" beauftragt. Die BKK hat den vorliegenden 
Bericht in drei Sitzungen behandelt. An der Beratung haben seitens des Erziehungsdepartements 
der Vorsteher und der Leiter Volksschulen teilgenommen. 

2. Ausgangslage 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, das Schulgesetz zu ändern, insbesondere in 
folgenden Bereichen: 

• Anpassung an die neue Organisationsstruktur im Erziehungsdepartement; 
• Personalrechtliche Anpassungen: Grundsatz der unbefristeten Anstellung sowie Regelung 

der Jahresarbeitszeit und der Definition einer Pflichtlektion; 
• Einführung von Fachgruppen und kantonalen Fachkonferenzen für alle Schulen; 
• Neue Bestimmungen für die Bewilligung und Aufsicht von Privatschulen, von Unterricht in 

heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) sowie Privatunterricht; 
• Regelung der Unterstützungsangebote für die Schülerinnen und Schüler, für deren 

Erziehungsberechtigte sowie für die Lehr- und Fachpersonen und die Schulleitungen. 
 
Die detaillierten Ausführungen sind dem Ratschlag 14.0386.02 zu entnehmen (Textteil und 
synoptische Darstellung von aktuellem und vorgeschlagenen Gesetzestext sowie Kommentar 
dazu). 

3. Kommissionsberatung 
Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Gesetzesanpassungen war es für die Kommission schwierig, 
eine grundsätzliche Debatte zur gesamten Vorlage zu führen. Sie konzentrierte sich auf 
diejenigen Paragraphen, bei denen sich besonderer Diskussionsbedarf zeigte. Diese werden im 
Folgenden einzeln abgehandelt: 
 
§ 51a lit. d 
 
Ergänzend zu den Erläuterungen im Ratschlag kam seitens Erziehungsdepartement die 
Auskunft, dass der Grund für die Zulassungsbeschränkungen an den weiterführenden 
berufsbildenden Schulen und höheren Fachschulen die finanzielle Steuerbarkeit der 
Weiterbildungsangebote ist. Technisch gesehen geht es um die Benennung der vom Gesetz 
betroffenen Schulen. 
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§ 58 Abs. 5 
Das Erziehungsdepartement legte einen gegenüber der Ratschlagsvorlage ergänzten 
Gesetzestext vor, dem die Kommission in ihrem Beschlussentwurf einstimmig folgte. Es handelt 
sich um eine technische Anpassung an die Organisationsstruktur. 
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
5 Die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung 
kann in Absprache mit den Schulleitungen 
Vereinbarungen mit Privatschulen abschliessen, 
die die Voraussetzungen für den Übertritt in 
staatliche Schulen regeln. Privatschulen mit 
Übertrittsvereinbarungen werden beaufsichtigt. 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
5 Die Volksschulleitung für die Volksschulen und 
die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung für 
die weiterführenden Schulen können in 
Absprache mit den Schulleitungen 
Vereinbarungen mit Privatschulen abschliessen, 
die die Voraussetzungen für den Übertritt in 
staatliche Schulen regeln. Privatschulen mit 
Übertrittsvereinbarungen werden beaufsichtigt. 

 
Die angesprochenen Übertrittsvereinbarungen bestehen mit traditionellen Privatschulen bereits 
heute. Der Inhalt der Vereinbarungen betrifft insbesondere den Übertritt an die staatlichen 
Schulen und Vereinfachungen beim Übertritt, wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden. Neu 
soll gesetzlich festgehalten werden, dass die Privatschulen beaufsichtigt werden. Diese 
Ergänzung hält Bestehendes fest, da die Privatschulen ohnehin auf dem „Radar“ der Behörde 
sind. 
 
§ 64 
 
Die Finanzierung der Verstärkten Massnahmen (Sonderschulung) erfolgt wie bisher durch den 
Kanton gemäss Sonderpädagogik-Konkordat. 
 
§ 76 
 
In der Kommission wurde die Sorge formuliert, dass die Streichung der aufgelisteten Leistungen, 
die der Kanton zahlt, eine Ungewissheit hervorrufe. Eigentlich sei nicht klar, welche Kosten 
staatlich getragen werden. Die Kommission schloss sich der Erklärung des Departements an, 
dass die wesentliche Aussage vor dem gestrichenen Teil steht. Die bisherige Aufzählung ist 
veraltet und wird immer unvollständig sein. Sie kann auch nicht durch ständige 
Gesetzesänderungen an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden. 
 
§ 77 
 
Der Ersatzunterricht für die Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen, ergibt sich automatisch aus dem Blockunterricht. Es entstehen keine Freistunden. 
Das staatliche Ersatzangebot führt zudem nicht zu wesentlichen Mehrkosten, da es innerhalb der 
durch den Lehrplan 21 festgelegten Stundenzahl stattfindet. 
 
In der Kommission wurde gefragt, ob sich Änderungen am Lehrplan 21 aufgrund der verbreiteten 
Kritik daran mit einer Revision nach der jetzigen Revision auswirken könnten. Insofern könnten 
die jetzt vorgelegten Änderungen unnötiger vorauseilender Gehorsam sein. Das 
Erziehungsdepartement erklärte, dass allfällige Revisionen oder gar eine sehr unwahrscheinliche 
Streichung des Religionsunterrichts im Lehrplan 21 sich nicht auswirken würden. 
 
§ 87c Abs. 3 
 
Ergänzend zu den Erläuterungen im Ratschlag kam seitens Erziehungsdepartement die 
Auskunft, dass die vorliegende Änderung (Einberufung aller Mitarbeitenden der Schule zu 
Schulsitzungen) von den Gemeinden gewünscht wurde, die diese Regelung bereits kennen. Dort 
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wird zwischen Schulsitzung und Schulkonferenz unterschieden. Zwar waren bisher nur 
Schulkonferenzen gesetzlich eindeutig geregelt, aber auch Schulsitzungen konnten schon aus 
dem Gesetz zumindest abgeleitet bzw. mittels Verordnung einberufen werden. 
 
§ 91b 
 
Bei den in § 91b Abs. 4 genannten Pflichten handelt es sich nach Auskunft des 
Erziehungsdepartements um einen Sammelbegriff, der vieles aufgreift wie die Einhaltung der 
Schulordnung, die Notwendigkeit, Absenzen zu entschuldigen, etc. Aus Kommunikationsgründen 
ist es richtig, sowohl von Rechten wie von Pflichten zu sprechen. Die Schülervertretungen haben 
sich positiv zum vorgelegten Text geäussert. 
 
§ 91b Abs. 5 stellt ein wichtiges Element für den Schulbetrieb dar, der sich am Wohl der 
Schülerinnen und Schüler orientiert, indem Vereinbarungen dann zum Zuge kommen sollen, 
wenn Eltern ihre Kinder dem Unterricht entziehen. 
 
§ 94 Abs. 4 
 
Aus der Kommission wurde der Antrag gestellt, die im Ratschlag vorgelegte Änderung 
(personalrechtliche Massnahmen durch die Präsidentin oder den Präsidenten der 
Schulkommission anstelle der Kommission selbst) nicht vorzulegen. Begründet wurde dies mit 
dem Milizsystem und dem schweren Gewicht der zu treffenden Entscheide. Die Kommission 
beschloss mit 9 gegen 1 Stimmen bei 1 Enthaltung Ablehnung des Antrags. Die Kommission ist 
der Ansicht, dass die betreffenden Entscheidungen klar präsidentielle Aufgaben sind und 
Geheimhaltung sowie schnelle Reaktionsfähigkeit, womöglich innert Tagesfrist, nötig werden 
können. 
 
§ 95 
 
Die Kommission stimmt der Änderung betreffend die unbefristeten Anstellungen anstelle der 
befristeten Anstellungen in den ersten vier Jahren zu, auch wenn aus der Kommission 
Unzufriedenheit mit der nicht sofortigen Wirksamkeit geäussert wurde. Auf Nachfrage erklärte das 
Erziehungsdepartement, dass das Bewilligungsverfahren zur Anstellung schnell ablaufen kann 
(nur formale Prüfungen durch Volksschulleitung). Zentral sein sollen die Handlungsfreiheit und 
die Verantwortlichkeit der Schulleitung. 
 
Aus der Kommission wurde auf die Bedenken der Schulleitungen gegenüber der Änderung 
aufmerksam gemacht, welche die bisherige Regelung bevorzugen und in Zukunft Problemfälle 
durch vorzeitige Anstellungen befürchten. Ebenfalls aus der Kommission wurde dem entgegnet, 
dass es sich um eine notwendige Gleichstellung dem anderen Kantonspersonal handelt. Es gibt 
eine Hemmschwelle für die Schulleitungen, Lehrpersonen auch entlassen zu müssen. 
 
§ 101 
 
Die jetzige Pflichtlektionenzahl an der Primarschule gilt seit den 1990er Jahren. Das 
Erziehungsdepartement sieht angesichts der Staatsfinanzen keine Möglichkeit der Senkung und 
verweist auf vergleichbare Pflichtlektionenzahlen in anderen Kantonen. Aus der Kommission 
wurde geäussert, dass der Umstand von weniger Pflichtlektionen bei besserem Lohn an den 
höheren Schulstufen längerfristig einen Handlungsbedarf bedeute. 
 
§ 120 Abs.1 und 2 
 
Erheblichen Diskussionsbedarf brachte die Einrichtung von Fachgruppen auf der Stufe der 
Primarschulen mit sich (§§ 113 und 120). Das Erziehungsdepartement betont die Bottom-up-
Organisation der Fachgruppen und den Start mittels eines Pilotversuchs, für den auch eine 
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gesetzliche Basis vorliegen muss. Mittels periodischer (jährlicher) Fachkonferenzen auf allen 
Stufen sollen partizipative Lösungen für erkannte Probleme gefunden werden. Diese brächten 
gegenüber zu kleinen pädagogischen auch einen Effizienzgewinn und grössere 
Chancengleichheit mit sich, da sie übergreifende Quervergleiche erlaubten. Der zunehmenden 
fachlichen Differenzierung der Schulstufen sollen stufengetrennte Austausche Rechnung tragen. 
Auch auf Primarschulstufe seien Fachgruppen bzw. Fachkonferenzen nötig, da diese durch ihre 
längere Dauer von sechs Jahren am Ende ziemlich fachbezogen sei, indem sie bereits dem 
zweiten OS-Jahr entspricht. 
 
Seitens der Kommission blieben mehrheitlich Bedenken bestehen. Einerseits wurde wieder auf 
das Problem der administrativen Belastung der Lehrpersonen durch noch mehr Sitzungen neben 
dem eigentlichen Unterricht und die Wünschbarkeit schlanker Schulstrukturen hingewiesen. Zum 
anderen ist die Primarschulstufe die Ebene, wo sich die Lehrpersonen als Generalisten 
verstehen. Über Fachgruppen, so die Befürchtung, kann sich eine schleichende Spezialisierung 
ergeben. Wenn das Gesetz Strukturen und Sitzungen vorschreibt, die nur unwillig eigegangen 
werden, dann wird nichts dabei gewonnen. Der Pilotversuch ist deswegen heikel, da zwar 
Erfahrung gesammelt und Sympathie gewonnen werden sollen, die prinzipielle Einführung aber 
bereits beschlossen ist. An der Primarschule soll es den Lehrpersonen aber selbst überlassen 
sein, ob und an welchen Fachgruppen sie teilnehmen. Auch soll verhindert werden, dass die 
Schulleitungen Fachgruppen einsetzen müssen, die dann nicht von den Lehrpersonen getragen 
werden. Dadurch wird unnötiger administrativer Mehraufwand vermieden. Aufgrund der 
geäusserten Bedenken beschloss die Kommission mit 8 gegen 2 Stimmen bei 1 Enthaltung für § 
120 Abs. 1 und § 120 Abs. 2 die nachfolgende Änderung gegenüber der Ratschlagsvorlage.  
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
1 Mitglieder einer Fachgruppe sind die an der 
betreffenden Schule angestellten Lehrpersonen, 
die ein bestimmtes Fach unterrichten. 
Lehrpersonen, die mehrere Fächer unterrichten, 
müssen nur einer Fachgruppe angehören. 
2 Die Schulleitung legt fest, welche 
Fachgruppen an ihrer Schule gebildet werden. 
Es können auch Fachbereichsgruppen, 
stufenbezogene oder standortübergreifende 
Fachgruppen gebildet werden. 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
1 Mitglieder einer Fachgruppe sind die an der 
betreffenden Schule angestellten Lehrpersonen, 
die ein bestimmtes Fach unterrichten. 
Lehrpersonen, die mehrere Fächer unterrichten, 
müssen nur einer Fachgruppe angehören. Die 
Mitgliedschaft in der Fachgruppe ist in den 
Schulen der Primarstufe freiwillig. 
2 Die Schulleitung legt in den Schulen der 
Primarstufe in Absprache mit den Lehrpersonen 
fest, welche Fachgruppen an ihrer Schule 
gebildet werden. Es können auch 
Fachbereichsgruppen, stufenbezogene oder 
standortübergreifende Fachgruppen gebildet 
werden. 

 
§ 121 
 
Absehbar ist eine Zahl von rund zehn Fachkonferenzen. Eine Fachkonferenz für die MINT-Fächer 
wäre sinnvoll. 
 
§ 130 Abs. 1 
 
Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass die Privatschulen auch weiterhin vom 
Gesamtregierungsrat statt wie im Ratschlag vorgeschlagen vom zuständigen Departement 
(Erziehungsdepartement) zu bewilligen sind, damit die Zustimmung nicht von der politischen 
Einstellung des jeweiligen Regierungsrats abhängt. Dies sollte möglich sein, da die Anzahl der 
Privatschulen begrenzt bleiben dürfte und der Erziehungsrat in Form der Anhörung auch 
involviert ist. Eine Minderheit schloss sich dem Ratschlagsvorlage an und betonte, dass das 
Erziehungsdepartement (eventuell unter expliziter Anhörung des Erziehungsrats) fachlich und 
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politisch geeigneter bzw. legitimierter sei. Die Kommission beschloss mit 8 gegen 3 Stimmen die 
nachfolgende Änderung gegenüber der Ratschlagsvorlage. 
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
1 Privatschulen, die Unterricht zur Erfüllung der 
Schulpflicht anbieten wollen, bedürfen dazu 
einer Bewilligung des zuständigen 
Departements. 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
1 Privatschulen, die Unterricht zur Erfüllung der 
Schulpflicht anbieten wollen, bedürfen dazu 
einer Bewilligung des Regierungsrats. 
 

 
§ 131 Abs. 1 litt. a und j 
 
Die eingehendste Diskussion fand über § 131 statt, wobei die staatspolitischen Grundsätze und 
die Anstellungsanforderungen für die Privatschulen im Zentrum standen. Sechs bis elf Prozent 
der Kinder und Jugendlichen sind an Privatschulen, der grösste Teil davon im Kindergarten. 
 
§ 131 Abs. lit. a: 
 
Das Erziehungsdepartement erklärte, dass § 131 Abs. 1 lit. a zwecks Durchführung von nicht 
mehr nur formellen, sondern auch inhaltlichen Prüfungen und zwecks Anwendung 
situationsgerechter Massnahmen formuliert sei. Er werde auch den Umgang mit Privatschulen 
fundamentalistisch-religiöser Ausrichtung und die Fragen betreffend die Übereinstimmung mit 
geltenden gesellschaftlichen Normen sowie das Erlernen von Mündigkeit regeln. Die von der IG 
Privatschulen akzeptierte periodische Überprüfung durch staatliche Schulleiterinnen und 
Schulleiter sei ein wesentlicher Punkt für die Regelung, der andere die Möglichkeit abgestufter 
Massnahmen bei festgestellten Verfehlungen. Letzteres sei bisher nicht möglich, nur der 
Bewilligungsentzug, was eine hohe Hürde sei und im Grunde nur bei massiven Verstössen 
vorkommen könne. Ein Vorteil der neuen Möglichkeit, bereits vor dieser radikalen Massnahme 
anzusetzen, sei, dass auch die Behörde mit Auflagen reagieren könne, während es für die 
Schliessung einen Regierungsbeschluss brauche. Die Überprüfungen beträfen die Privatschule 
als solche, nicht einzelne Lehrpersonen. Für letzteres gibt es keine Ressourcen. Neben der 
Überprüfung der Bildungseinrichtungen sei auch die Offenlegung der Trägerschaften und ihres 
schulischen Konzepts wichtig, um den Unterrichtsbetrieb einschätzen zu können. Im Zentrum soll 
die Mündigkeit des Kindes stehen. Bei Anzeichen von doktrinärer Beeinflussung der Kinder 
würde die Behörde ihre Einwände formulieren, und der Schule Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben, und dann allenfalls Auflagen machen. Auch für Privatschulen gälten Lernziele im Hinblick 
auf den Anschluss an weiterführende Bildungseinrichtungen, so dass der Fachunterricht nicht 
einfach von Religionsunterricht verdrängt werden könne. 
 
Die aus der Kommission gestellte Frage nach dem Widerspruch zwischen einerseits einer 
stärkeren Kontrolle der Privatschulen durch die Behörde und andererseits doch wieder mehr 
Freiheiten bei den Schulformen, beantwortete das Erziehungsdepartement als Unterschied 
zwischen einerseits Qualitätsmanagement, Transparenz und Weltbild und andererseits dem 
Wunsch der Eltern nach mehr Spielraum für den Unterricht. Das Augenmerk muss dabei nach 
Ansicht der Kommission aber darauf liegen, dass sich die Schulmodelle nicht 
auseinanderentwickeln, auch wenn Vielfalt nützlich ist angesichts des gegenseitigen Ansporns 
und der Bedürfnisse einer international ausgerichteten, vielfältigen sowie offenen Gesellschaft 
und Wirtschaft. Bedenken wurden aus der Kommission geäussert, ob § 131 Abs. 1 lit. a sich als 
Gesinnungsparagraph tatsächlich tragfähig erweisen werde und ob nicht sogar gerichtlich über 
seine Anwendung geurteilt werde. Das Ziel des gesellschaftlich und staatspolitisch 
verantwortbaren Unterrichts liesse sich besser durch eine entsprechende Ausbildung des 
Personals erreichen. Das Problem von § 131 Abs. 1 lit. a sei, dass eine einzige Formulierung 
sowohl den bisherigen Privatschulen gerecht werden, aber gleichzeitig eine Handhabe gegen 
neue, problematische Privatschulen geben soll. Die Ausformulierung der Mündigkeit dürfte nicht 
einfach werden. Der Gesetzgeber muss nach Ansicht der Kommission in der Debatte schärfen, 
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was unter Mündigkeit zu verstehen ist und wodurch diese gefährdet wird. Es geht um Personen 
und deren zukünftige Entwicklung und Haltungen, die gesellschafts- und staatspolitisch Probleme 
bereiten werden. Die Kommission beschloss mit 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen die nachfolgende 
Änderung gegenüber der Ratschlagsvorlage: 
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
a) Die Trägerschaft orientiert sich in ihrem 
Handeln an den Grundrechten und den 
demokratischen Grundwerten und ist einem 
Menschenbild verpflichtet, das die Mündigkeit 
des Einzelnen in einer pluralistischen 
Gesellschaft als höchstes Bildungsziel 
anerkennt. 
 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
a) Die Trägerschaft bekennt sich zu den 
Grundrechten und den demokratischen 
Grundwerten und ist einem Menschenbild 
verpflichtet, das die Mündigkeit des Einzelnen in 
einer pluralistischen Gesellschaft als höchstes 
Bildungsziel anerkennt. Sie orientiert sich daran 
in ihrem Handeln. 

 
§ 131 Abs. 1 lit. j: 
 
Ein weiterer Diskussionspunkt war § 131 Abs.1 lit. j betreffend die Anforderungen zur Anstellung 
an Privatschulen. Aus der Kommission wurde die Sorge geäussert, dass die 
Ratschlagsformulierung eine so grosse Anzahl an Lehrpersonen ohne staatlich anerkannte 
Ausbildung erlaubt, dass einerseits die Qualität in Frage gestellt wird und andererseits ein 
Lohndruck nach unten entsteht. Das Erziehungsdepartement verwies darauf, dass auch 
kantonale Schulen solches Personal anstelle und es um Personal ohne schweizerisch anerkannt 
Ausbildung handele. Eine didaktisch-pädagogische Ausbildung bleibe aber ein Erfordernis. Die 
Formulierung bestätige den gelebten Status quo. Wollte der Gesetzgeber auf der Basis der 
bisherigen Formulierung ein strengeres Regime einführen, so sollte er zuvor den Austausch mit 
der IG Privatschulen suchen, da eine radikale Anhebung des Lohnniveaus an den Privatschulen 
deren wirtschaftliche Existenz gefährdete. Die Kommission sieht trotzdem in der vorgelegten 
Formulierung die Gefahr einer weitgehenden Öffnung für Diplome, die bisher nicht gültig waren. 
Der Ausbildungsstand an den Privatschulen soll gegenüber dem staatlichen Bereich keine 
Erleichterung erfahren, wobei es Ausnahmen bei begründeten Fällen geben darf. Der Kanton 
verlangt von den Privatschulen eine Liste des angestellten Lehrpersonals. Dessen Kontrolle muss 
auf allen Schulstufen strikt sein. Die Kommission beschloss mit 9 gegen 2 Stimmen die 
nachfolgende Änderung gegenüber der Ratschlagsvorlage. 
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
j) Die Privatschule beschäftigt zur Mehrheit 
Lehrpersonen, die ein von der EDK 
anerkanntes Diplom oder einen ausländischen 
staatlichen oder einen privaten Abschluss 
haben, der dem staatlichen Diplom entspricht. 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
j) Die Privatschule beschäftigt Lehrpersonen, 
die ein von der EDK anerkanntes Diplom oder 
einen ausländischen staatlichen oder einen 
privaten Abschluss haben, der dem staatlichen 
Diplom entspricht. In begründeten Fällen kann 
das zuständige Departement Ausnahmen 
bewilligen. 

 
§ 131 Abs. 1 lit. m: 
 
Aus der Kommission kam der Antrag für eine zusätzliche littera m, um den Privatschulen die 
Gewinnorientierung zu untersagen: „Die Privatschule erzielt keinen zusätzlichen Gewinn, welcher 
über die ordentliche Verzinsung des Eigenkapitals hinausgeht.“ Begründet wurde dies mit der 
Gefahr, dass das Bildungssystem unter den Bedingungen des GATS-Abkommens immer stärker 
Marktbedingungen unterworfen werde. Die Privatschulen deckten ein gewisses Bedürfnis ab, 
doch solle das baselstädtische Schulwesen ausdrücklich nicht dem Gewinnstreben ausgesetzt 
sein. Die Kommissionsmehrheit lehnte den Antrag mit 6 gegen 4 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 
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Die Kommission wertet ein solches Verbot als zu starken Eingriff in die Struktur und das 
Funktionieren der Privatschulen. Deren Qualität, die auch anregend auf das öffentliche 
Schulwesen wirkt, würde leiden, wenn sie keinen Gewinn machen könnten, den sie reinvestieren. 
Zudem wäre es widersinnig, wenn der Kanton denjenigen Bildungsinstitutionen finanzielle 
Vorgaben machte, die er selbst gar nicht unterstützt. Die Privatschulen ziehen kein Geld aus dem 
öffentlichen Bildungswesen, im Gegenteil, denn die Eltern der darin ausgebildeten Kinder zahlen 
weiterhin Steuern, von deren Einsatz in diesem Bereich sie gar nicht profitieren. 
 
§ 131a Abs. 1 
 
Analog zu § 130 soll dem Erziehungsrat zusätzlich Mitsprache eingeräumt werden. Die 
Kommission beschloss mit 10 Stimmen bei 1 Enthaltung die nachfolgende Änderung gegenüber 
der Ratschlagsvorlage. 
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
1 Das zuständige Departement erteilt die 
Bewilligung auf Gesuch der Trägerschaft der 
Privatschule und nach Anhörung des 
Erziehungsrats. 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
1 Der Regierungsrat erteilt die Bewilligung auf 
Gesuch der Trägerschaft der Privatschule und 
nach Anhörung des Erziehungsrats. 
 

 
§ 131b 
 
Die Kommission will eine stärkere und regelmässigere Kontrolle durch den Erziehungsrat. Sie 
beschloss mit 10 Stimmen bei 1 Enthaltung die nachfolgende Änderung gegenüber der 
Ratschlagsvorlage. 
 
Beschlussvorlage Ratschlag: 
 
1 Nach vier Jahren, in begründeten Fällen auch 
nach einer kürzeren Zeit, wird aufgrund einer 
einfachen Standortbestimmung der Privatschule 
und eines Berichts der Aufsichts- und 
Kontaktperson die Bewilligung überprüft. 
 
 
3 Die Bewilligung kann entzogen werden, wenn 
die Voraussetzungen für die Erteilung nicht 
mehr erfüllt sind oder Auflagen und 
Bedingungen des zuständigen Departements 
nicht befolgt werden. 
 

Beschlussvorlage Kommissionsbericht: 
 
1 Nach vier Jahren, in begründeten Fällen auch 
nach einer kürzeren Zeit, wird aufgrund einer 
Standortbestimmung der Privatschule und eines 
Berichts der Aufsichts- und Kontaktperson die 
Bewilligung überprüft und dem Erziehungsrat 
vorgelegt. 
 
3 Die Bewilligung kann vom Regierungsrat auf 
Antrag des zuständigen Departements oder des 
Erziehungsrats entzogen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr 
erfüllt sind oder Auflagen und Bedingungen des 
zuständigen Departements nicht befolgt 
werden. 

 
§ 134b 
 
Das Verbot der Gewinnorientierung (Abs. 3 lit. d) rührt von Vorgaben des Bundes her. Die 
Schulen werden begünstigt, indem der Staat ihr Angebot bekannt macht und empfiehlt sowie 
Räume zur Verfügung stellt. 
 
Aus der Kommission wurde der Antrag gestellt, den ganzen § 134b zu streichen. Begründet 
wurde dies damit, dass Unterricht in der Sprache des Herkunftslandes eine Eigenverantwortung 
darstelle und auch HarmoS kein zwingender Grund dafür sei. Studien zu positiven Effekten 
dieses Unterrichts auf den Erwerb des Deutschen seien umstritten. Schliesslich werde die Schul- 
und Schulverwaltungsstruktur über das, was gesetzlich Pflicht sei, noch weiter aufgebläht; was 
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jetzt noch ein Angebot darstelle, werde bald zur Pflicht erklärt. Die Kommission beschloss mit 7 
gegen 1 Stimmen bei 1 Enthaltung Ablehnung des Antrags. Die Kommission ist – auch aus 
eigener Wahrnehmung – der Ansicht, dass die positiven Effekte des Unterrichts in der 
Herkunftssprache nachgewiesen sind. Der Erwerb des Deutschen geschieht schneller und dem 
Abdriften in Slang wird entgegen gewirkt. Sprachkompetenz ist ein Instrument der eigenen 
Mündigkeit und lebensgestaltenden Fähigkeit. Eine hohe Kompetenz in der Herkunftssprache, 
d.h. einer Fremdsprache, nützt dem Standort Basel und seiner internationalen Vernetzung. 
 
§ 135 
 
Die Behörde hat keine Handhabe, wenn Eltern ihre Kinder aus der Schule nehmen und aus dem 
Kanton wegreisen, um es dann selbst zu unterrichten. Die Anzahl der Kinder in Privatunterricht ist 
sehr klein. Die gesetzliche Regelung entspricht der heutigen Praxis. Die Bewilligung ist nicht 
einfach zu erhalten. Ziel der Schule ist neben Bildung auch Sozialisation. 

4. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragt die Bildungs- und Kulturkommission mit 7 gegen 1 
Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Grossen Rat die Annahme des nachstehenden 
Beschlussentwurfes. 
 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht mit 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
verabschiedet. 
 
Im Namen der Bildungs- und Kulturkommission 
 
 
 
 
 
 
Dr. Oswald Inglin 
Präsident 

 

 
 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss 
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Grossratsbeschluss 
 
Schulgesetz 
 
 
Änderung vom …. 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst: 
 
 
I. 
 
Das Schulgesetz vom 4. April 1929 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 2.  1 Es bestehen folgende staatliche Schulen und Angebote: 
 
1. Die Volksschulen 
a) die Schulen der Primarstufe, 1.-8. Schuljahr 
b) die Sekundarschulen (Sekundarstufe I), 9.–11. Schuljahr 
c) die Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf, die separativ 
geschult werden (sonderschulische Spezialangebote) 
 
2. Die weiterführenden Schulen: 
 
2.1.  Die Mittelschulen (Sekundarstufe II) 
a) die Gymnasien, 12.-15. Schuljahr 
b) die Fachmaturitätsschule, 12.–15. Schuljahr 
c) die Maturitätskurse für Berufstätige 
d) der Passerelle-Lehrgang 
 
2.2.  Die Schulen der beruflichen Vor- und Grundbildung (Sekundarstufe II) und der höheren 
Berufsbildung (Tertiärstufe B) 
a) die Allgemeine Gewerbeschule Basel 
b) die Berufsfachschule Basel 
c) die Schule für Gestaltung Basel 
d) das Bildungszentrum Gesundheit Basel 
e) die Wirtschaftsmittelschule 
f) das Zentrum für Brückenangebote 
 
3.  Die Angebote für die allgemeine und berufliche Weiterbildung 
 
 
Es werden die folgenden neuen §§ 2bis und 2ter eingefügt: 
 
§ 2bis. Schulen mit kantonalem Auftrag 
1 Das zuständige Departement kann private Trägerschaften in einer Leistungsvereinbarung 
beauftragen, Sonderschulen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf oder 
Schulen der beruflichen Grundbildung zu führen. 
2 Die Schulen mit kantonalem Auftrag werden beaufsichtigt. 
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§ 2ter. Schulen in den kantonalen Schulheimen 
1 Die Schulen in den kantonalen Schulheimen richten sich nach den Vorgaben der kantonalen 
Jugendhilfe. Diese orientiert sich an den Zielen der Volksschule (§ 3b). 
 
 
Titel (I.)1. wird wie folgt geändert: 
Die Volksschulen und die Mittelschulen 
 
 
In § 3a werden die Worte „Volksschule und die weiterführenden allgemein bildenden Schulen“ 
durch die Worte „Volksschulen und die Mittelschulen“ ersetzt. 
 
 
Titel (I.1)B. vor § 11,  
(I.1.)C. vor § 16, (I.1.)D. vor § 23 und (I.1.)E. vor § 29 werden aufgehoben. 
 
 
§ 35 wird aufgehoben. 
 
 
Titel (I.1.)I. vor § 41 wird aufgehoben. 
 
 
Es wird der folgende neue § 42 Abs. 2 eingefügt: 
 
2 Die Fachmaturitätsschule bereitet auf Ausbildungen an höheren Fachschulen und auf Studien 
an Fachhochschulen vor. 
 
 
Es werden die folgenden §§ 43a und 43b samt Titel eingefügt: 
 
(I.1.)K. Die Maturitätskurse für Berufstätige 
 
§ 43a.   1 Die Maturitätskurse für Berufstätige nehmen Erwachsene auf, die die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen oder sich über die entsprechenden Kenntnisse ausweisen. 
2 Die Maturitätskurse für Berufstätige bereiten die Schülerinnen und Schüler auf ein 
Hochschulstudium vor. 
 
(I.1.)L. Der Passerelle-Lehrgang 
§ 43b.   1 Der Passerelle-Lehrgang nimmt Inhaberinnen und Inhaber von 
Berufsmaturitätszeugnissen auf, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen oder sich über 
die entsprechenden Kenntnisse ausweisen. 
2 Der Passerelle-Lehrgang bereitet auf ein Hochschulstudium vor. 
 
 
Titel (I.)2. vor § 52 erhält folgende neue Fassung: 
Die Schulen der beruflichen Vor- und Grundbildung und der höheren Berufsbildung 
 
 
Es werden folgende neuen §§ 52bis und 52ter eingefügt: 
 
§ 52bis. Die Wirtschaftsmittelschule 
1 Die Wirtschaftsmittelschule nimmt Schülerinnen und Schüler auf, welche die Sekundarschule 
durchlaufen haben und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen oder sich über die 
entsprechenden Kenntnisse ausweisen. 
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§ 52ter. Das Zentrum für Brückenangebote 
1 Das Zentrum für Brückenangebote führt für Absolventinnen und Absolventen der Volksschule 
ein freiwilliges, in der Regel einjähriges Berufsvorbereitungsjahr, das Allgemeinbildung mit 
Erfahrungen in der Berufspraxis verbindet, die fachliche Ausrichtung auf bestimmte Berufsfelder 
erlaubt und den Übertritt in die berufliche Grundbildung unterstützt. 
 
 
§ 52a Abs. 1 lit. d erhält folgende neue Fassung: 
 
d) für die Weiterbildungsangebote der Schulen der beruflichen Grundbildung und der höheren 
Berufsbildung. 
 
 
Titel (I.)4. vor § 54 und § 54 erhalten folgende neue Fassung: 
 
(I.)4. ANGEBOTE FÜR ALLGEMEINE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG 
§ 54.    1 Die in § 2 vorgesehenen Angebote für die allgemeine und berufliche Weiterbildung 
werden vom Erziehungsdepartement im Rahmen der bewilligten Kredite von Fall zu Fall 
angeordnet und durchgeführt. 
 
 
In §§ 58 Abs. 4 und 61 Abs. 2 werden die Worte „weiterführenden allgemeinbildenden Schulen“ 
durch das Wort „Mittelschulen“ ersetzt. 
 
 
Es wird der folgende neue § 58 Abs. 5 eingefügt: 
 
5 Die Volksschulleitung für die Volksschulen und die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung für 
die weiterführenden Schulen können in Absprache mit den Schulleitungen Vereinbarungen mit 
Privatschulen abschliessen, die die Voraussetzungen für den Übertritt in staatliche Schulen 
regeln. Privatschulen mit Übertrittsvereinbarungen werden beaufsichtigt. 
 
 
§ 59 samt Titel erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 59. Dispens vom Besuch der Volksschulen 
1 Von der Pflicht, die Volksschulen zu besuchen, sind zeitweilig oder dauernd entbunden: 
a) Kinder, die im Auftrag der kantonalen Jugendhilfe in einem Heim oder Internat unterrichtet 
werden; 
b) Kinder, welche in einer staatlich bewilligten Privatschule unterrichtet werden oder kantonal 
bewilligten Privatunterricht erhalten. 
 
 
§ 64 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
1 Erweisen sich die Förderangebote als ungenügend, haben Kinder und Jugendliche mit 
besonderem Bildungsbedarf in der Volksschule Anspruch auf verstärkte Massnahmen. Diese 
besondere Förderung erfolgt integrativ im Rahmen der Regelschule. In begründeten Fällen kann 
sie auch in sonderschulischen Spezialangeboten der Volksschule, in Sonderschulen mit 
kantonalem Auftrag, in Privatschulen oder in anderer Weise erfolgen. Nach der obligatorischen 
Schulzeit können verstärkte Massnahmen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr als 
Überbrückung zwischen Sonderschulung und Leistungen der Invalidenversicherung verlängert 
werden. 
 

Seite 13/24   



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt, Bildungs- und Kulturkommission 

 
In § 68 Abs. 1 werden die Worte „weiterführende allgemeinbildende Schule“ durch das Wort 
„Mittelschule“ ersetzt. 
 
 
§ 74 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
2 Er erlässt insbesondere Bestimmungen über 
a) 
b) die Beurteilung und Schullaufbahnentscheide 
c) das Absenzenwesen und die Dispensationen 
d) die Disziplinarmassnahmen 
e) die Lehrpersonen 
ebis) die Maturitätskurse für Berufstätige (§ 44) 
eter) den Passerelle-Lehrgang (§ 45) 
f) das Bildungszentrum Gesundheit Basel (§ 52) 
g) die Förderangebote, verstärkten Massnahmen und Fördermassnahmen vor der Einschulung 
(§§ 63b, 64 und 64a) 
h) die Unterrichtslektionen (§ 67a) 
i) die Klassengrössen (§ 67b) 
j) die Tagesstrukturen (§§ 73 und 75 Abs. 5) 
k) die Abgabe der Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien (§ 75 Abs. 3) 
kbis) den von den öffentlichrechtlich und kantonal anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften verantworteten Religionsunterricht (§ 77 Abs. 3) 
l) die Schulräte (§ 79a) 
m) die Schulkommissionen (§ 80 ff.) 
n) die Volksschulleitung (§ 87a) 
o) die Schulleitungen (§§ 87c und 88) 
p) die Kooperation zwischen Schule und Erziehungsberechtigten (§§ 91 und 91a) 
pbis) die Schülerinnen und Schüler (§ 91b) 
q) die Konferenzen (§ 117 ff.) 
r) die kantonale Schulkonferenz (§§ 124 ff.) 
s) die Anerkennung von Privatschulen, die staatliche Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse 
ausstellen dürfen (§ 134a) 
 
 
In § 74a, im Titel von § 87b, in § 87b, in § 88 Abs. 4, in § 88a Abs. 2, im Titel IV. vor § 92, in § 93 
Abs. 3, in § 97bis Abs. 4, im Titel 4. vor § 97a und in § 98 Abs. 1 werden jeweils die Worte „Leitung 
der weiterführenden Schulen“ durch die Worte „Leitung Mittelschulen und Berufsbildung“ ersetzt. 
 
 
§ 75 Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 
 
1 Der Unterricht an den in diesem Gesetz genannten öffentlichen Schulen ist grundsätzlich 
unentgeltlich. Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen über den Besuch der Schulen 
der beruflichen Grundbildung. 
2 Die Lehrmittel und die für den Unterricht notwendigen Verbrauchsmaterialien werden in den 
staatlichen Schulen während der Dauer der Schulpflicht grundsätzlich unentgeltlich 
abgegeben. 
 
 
In § 76 werden in Abs. 1 die Klammer und der Abs. 2 aufgehoben. 
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§ 77 samt Titel erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 77. Von den öffentlichrechtlich und kantonal anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 
verantworteter Religionsunterricht 
1 Die Erteilung des von den öffentlichrechtlich und kantonal anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften verantworteten Religionsunterrichts in den Schulen ist Sache der 
betreffenden Kirchen und Religionsgemeinschaften. 
2 Die staatlichen Behörden stellen den Kirchen und Religionsgemeinschaften im dritten und 
vierten Schuljahr wöchentlich eine Stunde und vom fünften bis zum elften Schuljahr im Rahmen 
des obligatorischen Unterrichts wöchentlich zwei Stunden zur Verfügung und überlassen ihnen 
unentgeltlich die notwendigen Schullokalitäten. 
3 Die Regelung im Einzelnen erfolgt durch eine Verordnung, die vom Regierungsrat im 
Einvernehmen mit öffentlichrechtlich und kantonal anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften erlassen wird. 
4 Den Lehrpersonen der öffentlichen Schulen ist es gestattet, im Auftrage der öffentlichrechtlich 
und kantonal anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften Religionsunterricht zu erteilen. 
5 Der Besuch des Religionsunterrichts ist freiwillig. 
 
 
In § 80 Abs. 1, im Titel von § 88, in § 88 Abs. 1 und im Titel 6. vor § 98 werden jeweils die Worte 
„weiterführenden allgemeinbildenden Schulen“ durch das Wort „Mittelschulen“ ersetzt. 
 
 
§ 86 Abs. 2 Ziff. 12 erhält folgende neue Fassung: 
12. Sie können bei der Leitung Mittelschulen und Berufsbildung Anträge stellen. 
 
 
In § 87c Abs. 3 und § 88 Abs. 3 wird jeweils der folgende neue Satz 2 eingefügt: 
Sie kann alle Mitarbeitenden der Schule zu Schulsitzungen einberufen. 
 
 
In § 91 werden in Abs. 2 lit. a die Worte „Veranstaltungen von Elternabenden“ durch das Wort 
„Elternveranstaltungen“ ersetzt, in Abs. 4 die Worte „Schülerinnen und Schülern sowie den“ 
aufgehoben, in Abs. 7 lit. b das Wort „Elternabende“ durch das Wort „Elternveranstaltungen“ 
ersetzt und in Abs. 9 nach dem Wort „Schulleitung“ die Worte „oder der Leitung Volksschulen 
bzw. der zuständigen Stelle der Gemeinden“ eingefügt. 
 
 
In § 91a Abs. 5 werden die Worte „nachobligatorischen allgemeinbildenden Schulen“ durch das 
Wort „Mittelschulen“ ersetzt. 
 
 
Es wird der folgende neue § 91b eingefügt: 
 
§ 91b. Schülerinnen und Schüler 
1 Der Schulbetrieb orientiert sich am Wohl der Schülerinnen und Schüler. 
2 Den Schülerinnen und Schülern steht das Recht zu, von den Lehr- und Fachpersonen und der 
Schulleitung im Hinblick auf alle sie betreffenden Schulangelegenheiten angehört zu werden. 
3 Die Schülerinnen und Schüler werden in die sie betreffenden Entscheide angemessen 
einbezogen, soweit nicht ihr Alter und ihre Reife oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. 
4 Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten und beteiligen sich aktiv am Schulbetrieb. 
5 Die Schulleitung kann mit den Schülerinnen und Schülern und den Erziehungsberechtigten 
Vereinbarungen zur Erreichung gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsziele abschliessen. 
6 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, insbesondere in Bezug auf die Rechte und 
Pflichten der Schülerinnen und Schüler. 
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In § 92 Abs. 1 werden die Worte „Leitung der weiterführenden Schulen und“ durch die Worte 
„Leitung Mittelschulen und Berufsbildung sowie“ ersetzt. 
 
 
In § 94 werden in Abs. 1 Satz 2 aufgehoben und in Abs. 4 vor dem Wort „Schulkommission“ die 
Worte „Präsidentin oder den Präsidenten der“ eingefügt. 
 
 
§§ 95 und 96 erhalten folgende neue Fassung: 
 
§ 95. Unbefristete Anstellung 
1 Die Anstellung erfolgt unbefristet; davon ausgenommen sind Anstellungen nach § 96. 
2 Unbefristete Stellen sind auszuschreiben. 
3 Unbefristete Anstellungen sind in der Volksschule von der Volksschulleitung und in den 
weiterführenden Schulen von der Schulkommission zu genehmigen. 
4 Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Die Schulleitung kann die Probezeit auf 12 
Monate verlängern. Die Verlängerung muss der Lehrperson schriftlich mitgeteilt werden. 
5 Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig mit einer Kündigungsfrist von 14 
Tagen auf das Ende der Woche gekündigt werden. 
6 Nach der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für beide Parteien drei Monate. Die Kündigung 
kann jeweils auf das Ende eines Schulsemesters erfolgen. 
 
§ 96. Befristete Anstellung 
1 Für folgende Arbeitsverhältnisse werden befristete Arbeitsverträge abgeschlossen: 
a) Für den befristeten Einsatz in Stellvertretungsfunktion, sofern der Einsatz länger als vier 
Wochen dauert (Stellvertreterinnen und –vertreter); 
b) Für die Anstellung von Lehrpersonen, deren Ausbildung unvollständig ist und denen nicht die 
Anstellungsfähigkeit nach § 93 Abs. 2 zuerkannt wurde (Aushilfen). 
2 Eine befristete Anstellung darf in der Regel nicht länger als zwei Jahre dauern. 
3 Im befristeten Arbeitsverhältnis gelten die Bestimmungen über die Kündigung eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses, wenn dies im Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart wurde. 
 
 
§ 97 wird aufgehoben. 
 
 
In § 97bis werden in Abs. 2 die Worte „Die Anstellungen der Fachpersonen“ durch die Worte „Die 
unbefristeten Anstellungen von Fachpersonen“ ersetzt und in Abs. 3 vor dem Wort 
„Schulkommission“ die Worte „Präsidentin oder den Präsidenten der“ eingefügt. 
 
 
§§ 97a, 100 und 101 Abs. 4 erhalten folgende neue Fassung: 
 
§ 97a. 
1 Anstellungsbehörde für die Leiterin oder den Leiter der Volksschulen sowie der Mittelschulen 
und Berufsbildung ist die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher. 
 
§ 100. Jahresarbeitszeit 
1 Für alle Mitarbeitenden der vom Kanton geführten Schulen gilt die kantonal festgelegte 
Jahresarbeitszeit. 
2 Für Lehrpersonen, die nach den vom Erziehungsrat erlassenen Stundentafeln unterrichten, 
gelten im Rahmen der Jahresarbeitszeit zusätzlich die Bestimmungen über die Pflichtlektionen 
nach § 101. 
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4 Pflichtlektionen beziehen sich auf die vom Erziehungsrat erlassenen Stundentafeln. Eine 
Pflichtlektion entspricht einem Zeitwert von 45 Minuten. Zur Pflichtlektion gehört nebst dem 
Unterricht die entsprechende Vor- und Nachbereitung. 
 
 
In § 112 werden die Worte „Urlaub an Lehrerinnen und Lehrer wird durch die Schulleitung“ durch 
die Worte „Urlaub von Lehr- und Fachpersonen sowie von Mitarbeitenden der Tagesstrukturen 
wird durch die Anstellungsbehörde“ ersetzt. 
 
 
§§ 113 und 114 erhalten folgende neue Fassung: 
 
§ 113. Art der Konferenzen 
1 In den Volksschulen und den weiterführenden Schulen sind als periodische Konferenzen 
vorgesehen: 
1. Schulkonferenzen 
2. Fachgruppen 
3. Kantonale Fachkonferenzen 
2 Der Besuch der Konferenzen ist für ihre Mitglieder obligatorisch. 
 
§ 114. Aufgabe der Konferenzen 
1 Die Konferenzen haben insbesondere die folgenden Aufgaben: 
a) Sie unterstützen die Zusammenarbeit zwischen den Konferenzmitgliedern; 
b) Sie unterstützen die Lehr- und Fachpersonen in der Wahrnehmung ihres Auftrags; 
c) Sie dienen der Schul- und Unterrichtsentwicklung. 
2 Die Volksschulleitung, die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung und die kantonale 
Schulkonferenz haben die Konferenzen beim Entscheid über wichtige sie betreffende Fragen 
einzubeziehen. 
3 Die Konferenzen können Anträge an ihre Schulleitung, an die Volksschulleitung und die Leitung 
Mittelschulen und Berufsbildung stellen. 
 
 
§§ 115 und 116 werden aufgehoben. 
 
 
§ 117 Abs. 2 und 3 erhalten folgende neue Fassung: 
 
2 Die Schulkonferenzen wählen aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung insbesondere: 
a) einen Vorstand mit einer oder mehreren Personen auf eine Amtsdauer von vier Jahren; 
b) eine Vertretung und eine Ersatzvertretung in den Schulrat oder die Schulkommission ihrer 
Schulen. 
3 Wählbar sind unbefristet angestellte Mitglieder der Schulkonferenz. In begründeten Fällen 
können auch befristet angestellte Lehr- und Fachpersonen gewählt werden. 
 
 
§§ 120, 121, 130 und 131 erhalten folgende neue Fassung: 
 
§ 120. Fachgruppen 
1 Mitglieder einer Fachgruppe sind die an der betreffenden Schule angestellten Lehrpersonen, die 
ein bestimmtes Fach unterrichten. Lehrpersonen, die mehrere Fächer unterrichten, müssen nur 
einer Fachgruppe angehören. Die Mitgliedschaft in der Fachgruppe ist in den Schulen der 
Primarstufe freiwillig. 
2 Die Schulleitung legt in den Schulen der Primarstufe in Absprache mit den Lehrpersonen fest, 
welche Fachgruppen an ihrer Schule gebildet werden. Es können auch Fachbereichsgruppen, 
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stufenbezogene oder standortübergreifende Fachgruppen gebildet werden. 
3 Die Fachgruppen der Schulen beraten Themen ihres Fachs, insbesondere zum Unterricht und 
zur Weiterbildung. 
4 Die Fachgruppen treffen sich mindestens ein Mal jährlich. 
5 Für die entsprechenden Fachorganisationen der Fachpersonen gelten die Bestimmungen zu 
den Fachgruppen analog. 
 
§ 121. Kantonale Fachkonferenzen 
1 Mitglieder einer kantonalen Fachkonferenz sind die Lehrpersonen, die das entsprechende Fach 
unterrichten. Die Schulleitung kann stattdessen einzelne Lehrpersonen des betreffenden Fachs 
delegieren. 
2 Die Volksschulleitung und die Leitung Mittelschulen und Berufsbildung legen fest, für welche 
Fächer kantonale Fachkonferenzen gebildet werden. Es können auch kantonale 
Fachbereichskonferenzen gebildet werden. 
3 Die kantonalen Fachkonferenzen beraten Themen ihres Fachs, insbesondere zum Unterricht, zu 
den Lehrmitteln und zur Weiterbildung. 
4 Die Mitglieder der kantonalen Fachkonferenzen wählen jeweils ein Präsidium. 
5 Die kantonalen Fachkonferenzen finden mindestens jährlich statt. 
6 Für die entsprechenden Fachorganisationen der Fachpersonen gelten die Bestimmungen zu 
den kantonalen Fachkonferenzen analog. 
 
§ 130. Bewilligung von Privatschulen 
1 Privatschulen, die Unterricht zur Erfüllung der Schulpflicht anbieten wollen, bedürfen dazu einer 
Bewilligung des Regierungsrats. 
 
§ 131. Voraussetzungen für die Bewilligung 
1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die Trägerschaft bekennt sich zu den Grundrechten und den demokratischen Grundwerten 
und ist einem Menschenbild verpflichtet, das die Mündigkeit des Einzelnen in einer pluralistischen 
Gesellschaft als höchstes Bildungsziel anerkennt. Sie orientiert sich daran in ihrem Handeln. 
b) Die Privatschule verfügt über eine transparente Organisationsstruktur mit einer strategischen 
und operativen Führung und einem eigenen Qualitätsmanagement mit internem 
Beschwerdeverfahren. 
c) Die Privatschule verfügt über ein angemessenes pädagogisches Konzept und Programm. 
d) Der Eintritt in die Primarstufe erfolgt im gleichen Jahr wie bei den staatlichen Schulen. 
e) Die Privatschule bietet eine vergleichbare Anzahl an jährlichen Unterrichtsstunden wie die 
staatlichen Schulen an. 
f) Der Unterricht 
f1) erfüllt am Ende des Schulangebots die nationalen Bildungsstandards der EDK für die 
obligatorische Schule in den Fächern Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und 
Naturwissenschaften und bietet Unterricht in musischen und gestalterischen Fächern sowie Sport 
an; oder 
f2) erfüllt ein ausländisches oder internationales Curriculum und bietet Deutschunterricht in einem 
von der Volksschulleitung festzulegenden Umfang an. 
g) Die Privatschule gewährleistet, dass für alle Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise 
einen besonderen Bildungsbedarf haben, in ausreichender Form der Förderbedarf festgestellt 
wird. 
h) Die Privatschule gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler Zugang zu schulinternen 
oder schulexternen privaten Förderangeboten haben. 
i) Die Privatschule gewährleistet, dass die Lehr- und Fachpersonen geeignete Lehrmittel 
verwenden. 
j) Die Privatschule beschäftigt Lehrpersonen, die ein von der EDK anerkanntes Diplom oder einen 
ausländischen staatlichen oder einen privaten Abschluss haben, der dem staatlichen Diplom 
entspricht. In begründeten Fällen kann das zuständige Departement Ausnahmen bewilligen. 
k) Die Privatschule gewährleistet, dass ein Übertritt in inländische oder ausländische staatliche 
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Schulen, in internationale Bildungsangebote oder in Ausbildungsgänge erreicht wird. 
l) Die Räumlichkeiten entsprechen den Mindestvorschriften des Kinder- und 
Jugendgesundheitsdiensts. 
 
 
Es werden die folgenden neuen §§ 131a und 131b eingefügt: 
 
§ 131a. Bewilligungsverfahren 
1 Der Regierungsrat erteilt die Bewilligung auf Gesuch der Trägerschaft der Privatschule und nach 
der Anhörung des Erziehungsrats. 
2 Die Bewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. 
 
§ 131b. Überprüfung und Entzug von Bewilligungen 
1 Nach vier Jahren, in begründeten Fällen auch nach einer kürzeren Zeit, wird aufgrund einer 
Standortbestimmung der Privatschule und eines Berichts der Aufsichts- und Kontaktperson die 
Bewilligung überprüft und dem Erziehungsrat vorgelegt. 
2 Die Bewilligung kann aufgrund der Überprüfung ohne Änderung weitergeführt werden, 
angepasst werden oder mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. 
3 Die Bewilligung kann vom Regierungsrat auf Antrag des zuständigen Departements oder des 
Erziehungsrats entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr erfüllt 
sind oder Auflagen und Bedingungen des zuständigen Departements nicht befolgt werden. 
4 Wird die Bewilligung nicht weitergeführt, ist die Bewilligung in der Regel noch ein Jahr gültig. 
 
 
§§ 132, 133 und 134 erhalten folgende neue Fassung: 
 
§ 132. Aufsichts- und Kontaktperson 
1 Die Volksschulleitung bestimmt für jede bewilligte Privatschule eine Aufsichts- und 
Kontaktperson. 
2 Die Aufsichts- und Kontaktperson kann die Privatschule jederzeit besuchen und von der 
Trägerschaft Auskünfte verlangen, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufsicht benötigt. 
 
§ 133. Pflichten der bewilligten Privatschulen 
1 Die bewilligten Privatschulen haben die folgenden Pflichten: 
a) Sie haben sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler die Privatschule besuchen und 
damit ihre Schulpflicht erfüllen; 
b) Sie melden die Ein- und Austritte der Schülerinnen und Schüler an das zuständige 
Departement; 
c) Sie haben den Schülerinnen und Schülern ein Mal jährlich eine Rückmeldung zu ihren 
Leistungen zu geben. Die Beurteilung muss sich an sachlichen Kriterien ausrichten sowie 
nachvollziehbar sein; 
d) Sie haben die Aufsichts- und Kontaktperson über die seit der Erteilung der Bewilligung oder 
der Überprüfung der Bewilligung eingetretenen Änderungen zu unterrichten; 
e) Sie haben umgehend der Aufsichts- und Kontaktperson besondere Vorkommnisse zu melden; 
f) Sie haben beim Austritt den Schülerinnen und Schülern eine schriftliche Bestätigung des 
Schulbesuchs und ihres Ausbildungsstandes zu geben, die Erziehungsberechtigten bei der 
Suche nach einer geeigneten Anschlusslösung und die nächste Schule bei der Aufnahme der 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. 
 
§ 134. Zutritt zu staatlichen Museen, Sportstätten und Theatern 
1 Die bewilligten Privatschulen haben zu denselben Bedingungen wie die staatlichen Schulen 
Anspruch auf Zutritt zu staatlichen Museen, Sportstätten und Theatern. 
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Es werden die folgenden § 134a, Titel VIIbis. vor § 134b, § 134b und Titel VIIter. vor § 135 eingefügt: 
 
§ 134a. Anerkennung von Privatschulen 
1 Privatschulen dürfen staatliche Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse ausstellen, wenn sie 
anerkannt sind. Der Regierungsrat regelt die Voraussetzungen für die Anerkennung, die 
Zuständigkeiten und die Aufsicht. 
 
VIIbis. Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
§ 134b. 
1 In Ergänzung zum staatlichen Unterricht können fremdsprachige Schülerinnen und Schüler 
Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) besuchen. 
2 Private Trägerschaften, die schulische Einrichtungen nutzen und die von den Schulen vermittelt 
werden möchten, bedürfen einer Bewilligung des zuständigen Departements. 
3 Voraussetzungen für die Bewilligung sind: 
a) Der Lehrplan und der Unterricht entsprechen den kantonalen Vorgaben; 
b) Der Unterricht wird politisch und konfessionell neutral gestaltet; 
c) Der Unterricht wird von qualifizierten Lehrpersonen mit ausreichenden Deutschkenntnissen 
durchgeführt; 
d) Die Trägerschaft arbeitet nicht gewinnorientiert; 
e) Die Trägerschaft arbeitet mit den Schulen und den staatlichen Stellen zusammen. 
4 Die Bewilligung wird für längstens vier Jahre erteilt und kann mit Auflagen und Bedingungen 
verbunden werden. 
5 Sie kann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung oder die Auflagen 
und Bedingungen nicht erfüllt werden. 
6 Die Volksschulleitung bestimmt eine Aufsichts- und Kontaktperson für alle bewilligten 
Trägerschaften für HSK-Unterricht. Die Trägerschaft bezeichnet eine Koordinatorin oder einen 
Koordinator. 
 
VIIter. Privatunterricht 
 
§ 135 erhält folgende neue Fassung: 
§ 135. 
1 Privatunterricht für Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der Schulpflicht bedarf einer 
Bewilligung der Volksschulleitung. 
2 Voraussetzungen für die Bewilligung sind: 
a) Es müssen nachweisbar besondere Gründe vorliegen, dass ein Unterrichtsbesuch nicht 
möglich ist; 
b) Der Privatunterricht ist mit dem Kindeswohl vereinbar; 
c) Ein qualitativ ausreichender Unterricht wird gewährleistet; 
d) Der Unterricht muss so gestaltet sein, dass der Anschluss an das nächste Bildungsangebot 
gesichert ist; 
e) Wenn das Kind länger als ein Jahr Privatunterricht erhält, muss spätestens im zweiten Jahr die 
jeweilige Lehrperson über ein anerkanntes Lehrpersonendiplom verfügen. 
3 Die Bewilligung wird längstens für ein Schuljahr erteilt und kann mit Auflagen und Bedingungen 
verbunden werden. 
4 Die Bewilligung kann nach ihrem Ablauf erneuert werden. 
5 Die Bewilligung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung oder 
Auflagen und Bedingungen der Volksschulleitung nicht erfüllt werden. 
6 Die Volksschulleitung bezeichnet eine Aufsichts- und Kontaktperson. Die Aufsichts- und 
Kontaktperson kann für den Privatunterricht Weisungen erteilen und die Sachkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler überprüfen lassen. 
 
 
Titel IX. vor § 139 erhält folgende neue Fassung: 
IX. Gesundheit der Schülerinnen und Schüler 
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§ 139 Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
Es wird der folgende neue § 139a eingefügt: 
 
§ 139a. Gesundheitspflege 
1 Die Lehr- und Fachpersonen achten auf die gesundheitliche Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler und informieren bei Bedarf die Erziehungsberechtigten oder den Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst, wenn sie gesundheitliche Beeinträchtigungen wahrnehmen. 
2 Lehr- und Fachpersonen sowie Schülerinnen und Schüler, bei denen die Gefahr einer 
Krankheitsübertragung besteht, dürfen die Schule nicht besuchen. 
3 Das zuständige Departement erlässt auf Antrag der Hauptschulärztin bzw. des Hauptschularztes 
besondere Bestimmungen über die Gesundheitspflege an den Schulen. 
 
 
Im Titel von § 140 werden die Worte „sowie Schulpsychologischer Dienst“ aufgehoben und § 140 
Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
 
Es wird der folgende neue § 140a eingefügt: 
§ 140a. Schulzahnpflege 
1 Der Staat sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler in der Zahnpflege unterstützt werden. 
 
 
Vor § 141 wird der folgende neue Titel eingefügt: 
IXbis. Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten 
 
 
§§ 141-145a erhalten folgende neue Fassung: 
 
§ 141. Schulpsychologie 
1 Die Schulpsychologie hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 
a) Psychologische Beratung der Kinder und Jugendlichen sowie Begleitung derer Familien; 
b) Psychologische Abklärung und Feststellung des besonderen Bildungsbedarfs von 
Schülerinnen und Schülern; 
c) Interventionen in Klassen sowie Tagesstrukturen bei Konflikten und Krisen; 
d) Beratung und Begleitung von Lehr- und Fachpersonen, Schulleitungen sowie 
Tagesstrukturleitungen und Empfehlung von Massnahmen zur Verbesserung der Schulsituation. 
 
§ 142. Krisensituationen in den Volksschulen 
1 Der Kanton sorgt dafür, dass in den Volksschulen Schülerinnen und Schüler in einer 
Krisensituation sowie deren Lehr- und Fachpersonen und Erziehungsberechtigte Unterstützung 
erhalten. Für eine begrenzte Zeit können die Schülerinnen und Schüler auch in ein 
pädagogisches Angebot ausserhalb ihrer Schule aufgenommen werden. 
 
§ 143. Abschlussgefährdete Jugendliche 
1 Der Kanton sorgt dafür, dass Jugendliche, deren Ausbildungserfolg gefährdet ist, frühzeitig, 
wenn möglich in der Volksschule erfasst und auf ihrem Weg zu einem beruflichen Abschluss 
unterstützt werden. 
 
§ 144. Schulsozialarbeit 
1 Die Schulsozialarbeit erfüllt insbesondere die folgenden Aufgaben: 
a) Sie unterstützt die Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung des Alltags und von sozialen 
Problemen; 
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b) Sie unterstützt bei der Lösung von Konflikten zwischen den Kindern und Jugendlichen sowie 
innerhalb der Klassen und Schulen; 
c) Sie berät und unterstützt die Lehr- und Fachpersonen, die Schulleitungen, die 
Tagesstrukturleitungen und die Erziehungsberechtigten bei erzieherischen und sozialen Fragen 
und arbeitet mit ihnen zusammen; 
d) Sie können in Schul- und Klassenprojekten und bei der Schulentwicklung mitwirken; 
e) Sie arbeitet mit den psychologischen und sozialen Diensten sowie mit den Behörden des 
Kindes- und Jugendschutzes zusammen. 
 
§ 145. Weitere Unterstützungsangebote 
1 Der Kanton sorgt an den Schulen der Volksschule und der Sekundarstufe II für weitere 
Unterstützungsangebote, welche die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung unterstützen. 
 
§ 145a. Anmeldung zu Abklärungen, Beratungen und Behandlungen 
1 Die Erziehungsberechtigten können ihre Kinder bei den Angeboten nach §§ 140-145 direkt, die 
Lehr- und Fachpersonen die Schülerinnen und Schüler nur im Einverständnis mit den 
Erziehungsberechtigten anmelden. 
2 In der Volksschule können nach Anhörung der Erziehungsberechtigten die Schulleitung oder die 
Volksschulleitung bzw. die zuständige Stelle der Gemeinden Abklärungen, Beratungen und 
Behandlungen beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (§ 140), der Schulpsychologie (§ 141) 
und den Angeboten für Krisensituationen in den Volksschulen (§ 142) und für 
abschlussgefährdete Jugendliche (§ 143) anordnen. 
 
 
Vor § 147 wird der folgende neue Titel eingefügt: 
IXter. Unterstützungsangebote für die Lehr- und Fachpersonen sowie die Schulleitungen 
 
 
§ 147 Titel wird aufgehoben. 
 
 
§ 147 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 147. 
1 Der Kanton sorgt dafür, dass Lehr- und Fachpersonen sowie die Schulleitungen die zur Erfüllung 
ihres Auftrags notwendige Unterstützung erhalten, insbesondere 
a) didaktische und pädagogische Dienstleistungen; 
b) Weiterbildungen; 
c) Beratungen. 
 
 
Vor § 148 wird der folgende neue Titel eingefügt: 
IXquater. Versicherungen 
 
 
§ 148 wird aufgehoben. 
 
 
Übergangsbestimmungen 
 
§ 155. Gültigkeit der bisherigen Privatschulbewilligungen und Gültigkeit der Bewilligungen und 
Anerkennungen für Sonderschulen mit kantonalem Auftrag 
1 Die bisher vom Regierungsrat erteilten Privatschulbewilligungen behalten ihre Gültigkeit bis zum 
Ende des Schuljahrs 2014/15. Ab Schuljahr 2015/16 müssen die Privatschulen über eine 
Bewilligung nach den neuen Bestimmungen von § 130 ff. verfügen. 
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2 Für die Sonderschulen mit kantonalem Auftrag bleiben die erteilten Privatschulbewilligungen 
und Anerkennungen als Sonderschule bis zum Ablauf der in der Leistungsvereinbarung 
festgelegten Dauer der Vereinbarung gültig. Danach werden für die Sonderschulen mit 
kantonalem Auftrag nur noch Leistungsvereinbarungen nach § 2bis abgeschlossen. 
 
 
Wirksamkeit 
 
Die Änderungen werden auf Beginn des Schuljahres 2014/15 am 18. August 2014 wirksam. 
 
Davon ausgenommen sind die Änderungen von §§ 95, 96 und 97. Die Wirksamkeit dieser 
Änderungen wird vom Regierungsrat bestimmt. 
 
 
II. Änderung des Grossratsbeschlusses vom 26.Juni 2013 
 
Der Grossratsbeschluss vom 26. Juni 2013 betreffend die Änderung des Schulgesetzes, 
publiziert am 29. Juni 2013, wird wie folgt geändert: 
 
Titel (I.1)G. vor § 34 wird aufgehoben. 
 
§ 41 wird aufgehoben. 
 
§ 67b erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 67b. Klassengrössen 
1 Die Zahl der Schülerinnen und Schüler soll pro Klasse in der Regel folgende Zahl nicht 
übersteigen: 
a) Kindergarten 20 
b) Primarschule 25 
c) Sekundarschule 
- A-Zug mit allgemeinen Anforderungen 16 
- E-Zug mit erweiterten Anforderungen 23 
- P-Zug mit hohen Anforderungen 25 
d) Mittelschulen und Wirtschaftsmittelschule 25 
2 Im Zentrum für Brückenangebote und in sonderschulischen Spezialangeboten richtet sich die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse oder Angebot nach dem Bildungsbedarf. 
3 Der Regierungsrat legt fest, in welchen Fällen die Klassengrössen ausnahmsweise 
überschritten werden dürfen. 
 
Wirksamkeit 
 
Die Änderung des Titels (I.1.)G. vor § 34 und die Änderung von § 41 werden auf Beginn des 
Schuljahres 2014/15 am 18. August 2014 wirksam. 
 
Die Änderung von § 67b wird auf Beginn des Schuljahres 2015/16 am 17. August 2015 wirksam, 
unter der Massgabe, dass für die Schülerinnen und Schüler der WBS die bisherigen 
Bestimmungen bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 gültig bleiben. 
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III. Schlussbestimmung 
 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum. 
 
Sollte aufgrund eines allfällig erhobenen Referendums die Wirksamkeitstermine nach Ziff. I und II 
nicht eingehalten werden können, bestimmt im Falle der Annahme der Vorlage der Regierungsrat 
den Zeitpunkt der Wirksamkeit. 
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